MS-BV-MinderheitenR

Muster-Betriebsvereinbarung „Minderheitenrechte“
Betriebsvereinbarung zwischen der ... (Name des Unternehmens), vertreten durch ... (Name des Geschäftsführers) und dem Betriebsrat der ... (Name des Unternehmens), vertreten durch ... (Name des Betriebsratsvorsitzenden) zum Thema Minderheitsrechte.

Präambel
Gegenstand dieser Betriebsvereinbarung ist der Schutz von Minderheiten im Betrieb; - also von schwerbehinderten Arbeitnehmern, Frauen, Schwangeren, Müttern, ausländischen Beschäftigten und langzeiterkrankten Kollegen. Es soll ein partnerschaftliches Verhältnis im Betrieb gefördert werden.
Diese Betriebsvereinbarung findet auf alle Beschäftigten des Betriebs einschließlich der Bewerber Anwendung.

§ 1 Ziele
Gleichbehandlung und Partnerschaft im Betrieb bedeuten:
- Verbot jeder unmittelbaren oder mittelbarten Benachteiligung aufgrund von 
- Hautfarbe und Rasse,
- Staatsangehörigkeit und Religion,
- ethnischer und nationaler Herkunft,
- sexueller Orientierung, Geschlecht;
- Behinderung und Schwerbehinderung.
- Förderung der Chancengleichheit; - das heißt tatsächliche Gleichstellung aller Arbeitnehmer im Betrieb, unter Berücksichtigung der besonderen Belastungen und Interessen der in der Präambel genannten Minderheitengruppen.
-  Einsatz gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Anfeindungen im Allgemeinen.

§ 2 Quotenregelungen
Arbeitgeber und Betriebsrat werden bis zum ... Bereiche ermitteln, in denen die genannten Minderheitengruppen deutlich unterrepräsentiert sind, und konkrete Maßnahmen zur Abhilfe vorschlagen. 

§ 3 Gleichbehandlung
Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist bei allen personellen, sozialen, organisatorischen sowie Bildungsmaßnahmen zu beachten.
Bei allen personellen Maßnahmen sind im Ausland erworbene vergleichbare Qualifikationen sowie Berufserfahrung zu berücksichtigen. Ausländer dürfen insbesondere bei der Leistungsbeurteilung und dem beruflichen Aufstieg nicht diskriminiert werden. Bei Bedarf werden Deutschkurse vermittelt.
Für Elternzeitler werden Rückkehrprogramme geschaffen, um den Wiedereinstieg in den Job zu erleichtern. Während der Elternzeit werden Elternzeitler schriftlich, per Email oder Post über die Betriebsabläufe und/oder deren etwaige Änderungen informiert.
Bei internen und externen Stellenbesetzungsverfahren sind Bewerber aus Minderheitengruppen bei gleicher Eignung bevorzugt einzustellen, um eine homogene Betriebsstruktur zu gewährleisten bzw. zu schaffen.
Alle Informationen und Mitteilungen an die Beschäftigten sollen so abgefasst werden, dass sie jedem klar verständlich sind. Soweit erforderlich, hat der Arbeitgeber für eine Übersetzung der Mitteilung /Information in die jeweilige Sprache zu sorgen.

§ 4 Schulung der Führungskräfte
Mitglieder der Personalabteilung und Führungskräfte sind jährlich zum Thema Gleichbehandlung zu schulen.
Darüber hinaus stehen diese Schulungen auch allen anderen Beschäftigten offen.

§ 5 Kompetenzverteilung
Der Arbeitgeber trägt die Gesamtverantwortung für die Durchführung dieser Betriebsvereinbarung.
Der Betriebsrat überwacht die Einhaltung der Betriebsvereinbarung und prüft, ob weitere Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit und Gleichbehandlung erforderlich sind.

§ 6 Kommission 
Aufgabe der Kommission ist die Umsetzung der Grundsätze zur Gleichbehandlung und Partnerschaft im Betrieb.
2 Vertreter des Arbeitgebers und 2 des Betriebsrats bilden eine Kommission, in der weitere Maßnahmen zur Gleichbehandlung eruiert, diskutiert, beschlossen und umgesetzt werden.
Erforderliche Maßnahmen werden mit dem Arbeitgeber abgesprochen.

§ 7 Rechte des Betriebsrats
Beteiligungsrechte des Betriebsrats aus dem Betriebsverfassungsgesetz bleiben von Betriebsvereinbarung unberührt.

§ 8 Inkrafttreten und Beendigung
Diese Betriebsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.
Sie kann einseitig durch Kündigung mit einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Jahresende oder einvernehmlich durch Aufhebung zu jeder Zeit beendet werden. Sie gilt bis zum Inkrafttreten einer neuen Betriebsvereinbarung fort.

§ 9 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmung dieser Betriebsvereinbarung unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung nicht berührt.
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